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anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 9 anzu
rechnen ist; 

11. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachtermis
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, 
die je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

92. Plenarsitzung 
5. April 1994 

48/246. FInanzIerung der MIssIon der Vereinten Natio
nen In Haiti 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Fmanzierung der Mission der Vereinten Nationen in 
Haiti'" und des mündlichen Berichts des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen46, 

eingedenk der Resolution 862 (1993) des Sicherheitsrats 
vom 31. August 1993, in welcher der Rat die Entsendung 
einer aus höchstens dreißig Personen bestehenden Voraus
gruppe gebilligt hat, mit dem Auftrag, den Bedarf zu ermit
teln und die mögliche Entsendung des Zivilpolizei- und 
Militärhilfeanteils der vorgeschlagenen Mission der Verein
ten Nationen in Haiti vorzubereiten, und in der er beschlos
sen hat, daß das Mandat der Vorausgruppe nach einem 
Monat abläuft, 

sowie eingedenk der Resolution 867 (1993) des Sicher
heitsrats vom 23. September 1993, mit welcher der Rat die 
Einrichtung und sofortige Entsendung der Mission in Haiti 
für einen Zeitraum von sechs Monaten genehmigt hat, mit 
der Maßgabe, daß eine Verlängerung Ober flInfundsiebzig 
Tage hinaus nur nach einer Oberprnfung durch den Rat er
folgen würde, der ein Bericht des Generalsekretärs zugrunde 
zu legen ist, aus dem hervorgeht, ob hei der Durchführung 
der Vereinbarung von Governors Island47 und der im Pakt 
von New York enthaltenen politischen Abmachungen" 
maßgebliche Fortschritte erzielt worden sind nder nicht, 

ferner eingedenk der Resolution 905 (1994) des Sicher
heitsrats vom 23. März 1994, mit der der Rat das Mandat 
der Mission bis zum 30. Juni 1994 verlängert hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/477 vom 23. Dezem
ber 1993 über die Fmanzierung der Mission, 

erneut erkUtrend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren friiheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben für die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
·des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaft1ich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenatem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die sülndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen,.daß es unerläßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des· 
Sicherheitsrats nachkommen kaun, 

I. bekrliftlgt die Wichtigkeit der Rolle, die der Beratende 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen als beraten
des Orgau der Generalversamm1ung im Haushaitsprozeß 
spielt; 

2. schließt sich den Empfehlungen im mündlichen 
Bericht des Beratenden Ausschusses an; 

3. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Mission der Ver
einten Nationen in Haiti so effizient und sparsam wie 
möglich verwaltet wird; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrUcklich auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Mission umgehend und vollsülndig entrichtet werden; 

5. beschließt, für den Einsatz der Mission während des 
Zeitraums vom 23. September 1993 bis 22. März 1994 auf 
dem in ihrem Beschluß 48/477 genannten Sonderkonto den 
von der Versammlung in ihrem Beschluß 48/477 geneh
migten und anteilmäßig aufgeteilten Betrag von 
1.383.000 US-Dollar brutto (1.364.000 Dollar netto) bereit
zustellen; 

6. beschließt außerdem, für den Einsatz der Mission 
während des Zeitraums vom 23. März bis 30. Juni 1994 auf 
dem Sonderkonto im Einklang mit der im mündlichen 
Bericht des Beratenden Ausschusses enthaltenen Empfehlung 
einen Gesamtbetrag von 143.700 Dollar brutto (138.100 Dol
lar netto) bereitzustellen; 

7. beschließt alflJerdem, als Ad-hoc Regelung, für den 
Zeitraum vom 23. März bis 30. Juni 1994 den Betrag von 
143.700 Dollar brutto (138.100 Dollar netto) auf die Mit
gliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der Grup
pen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versamm
lungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B vom 
21. Dezember 1989,45f269 vom 27. August 1991,46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 geändert worden ist, und dabei die in den Versamrn
lungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in Versauunlungs
beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Bei
tragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berück
sichtigen; 

8. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den für die 
Mission gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höbe von 5.600 Dollar für den Zeitraum 
vom 23. März bis 30. Juni 1994 auf die anteiligen Beiträge 
der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 



9. ermlJchtigt den Generalsekretlir, fiIr den FalI, daß der gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Natio-
Sicherheitsrat beschließen solIte, das Mandat der Mission nen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 
über den 30. Juni 1994 hinaus zu verlängern, fiIr die Mission 
fiIr einen ab dem genannten Zeitpunkt beginoenden Zeitraum 
von höchstens sechs Monaten Verpflichtungen his zu einem 
Höchsthetrag von 44.200 Dollar brutto (42.500 DolIar netto) 
pro Monat einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem in 
dieser Resolution festgelegten Schema anteilmäßig auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

10. ersucht den Generalsekretär, den Haushaltsvollzugs
bericht fiIr den am 30. Juni 1994 endenden Maudatszeitraum 
sowie die Haushaltsvoranschläge fiIr einen etwaigen neuen 
vom Sicherheitsrat beschlossenen Maudatszeitraum bis späte
stens 31. August 1994 vorzulegen; 

11. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den Genera1sekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm1ung in 
ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezemher 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

12. beschließt, den Punkt ''Finanzierung der Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

92. Plenarsitzung 
5. April 1994 

48/247. Finanzierung der BeobachtennJsslon der Ver
einten Nationen in Llberin 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs über 
die FmanzieruWl der Beobachtermission der Vereinten Natio
'nen in Liberia und des entsprechenden Berichts des Bera
tenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfra
gen50

t 

eingedenk der Resolution 856 (1993) des Sicherheitsrats 
vom 10. August 1993, in der der Rat die unter der Schirm
herrschaft der WJrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten am 25. Juli 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte 
Unterzeichnung eines Friedensübereinkommens zwischen den 
klimpfenden Parteien begrüßt und die Entsendung eines 
Vorauskommandos von dreißig Militärheobachtem nach 
Liberia durch den Genera1sekretär gebilligt hat, das den 
Auftrag hatte, während eines dreimonatigen Zeitraums an der 
Arheit des Gemeinsamen Ausschusses fiIr die Überwachung 
der Waffenruhe teilzunehmen, 

sowie eingedenk dessen, daß der Sicherheitsrat mit seiner 
Resolution 866 (1993) vom 22. September 1993 die Be
obachtermission unter seiner Aufsicht und unter der Leitung 
des Generalsekretärs über dessen Sonderheauftragten fiIr 
einen Zeitraum von sieben Monaten eingerichtet hat, 

unter Hinweis aufihren Beschluß 48/478 vom 23. Dezem
ber 1993 über die Finanzierung der Beobachtermission, 

erneut erklilrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 

unter Berllcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhälmismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ hegrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststeliend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge zugunsten des liberianischen Friedens
prozesses entrichtet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen FinaDZlDittein auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden 
Resolutionen des Sicherheitsrats nachkominen kann, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge fiIr die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia per 
24. März 1994, einschließlich der ausstehenden Beiträge in 
Höhe von 26.411.962 DolIar; 

2. bringt Ihre Besorgnis zum Ausdruck über die Ver
schlechterung der Fmanzlage in bezug auf friedensichemde 
Tätigkeiten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträ
gen durch die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten 
mit BeitragsrUckständen; 

3. bekrliftlgt ihre Resolution 481227 vom 23. Dezember 
1993 und betont, daß das Sekretariat die Haushaltsdokumen
te fristgerecht vorzulegen hat, um der Versammlung die 
ordnnngsgemäße und eingehende Prüfung und Genehmigung 
der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen' 

4. bekrilftigt at4Ierdem die Wichtigkeit der Ro!." die der 
Beratende Ausschoß fiIr Verwaltungs- und Haushalbfragen 
als beratendes Organ der Versammlung im Haushaltsprozeß 
spielt; 

5. schUeßt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses an; 

6. ersucht den Genera1sekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustelIen, daß alIe mit dem liberiani
schen Friedensprozeß zusammenhängenden Aktivitäten der 
Vereinten Nationen, namentlich auch die bevorstehenden 
Wablen, koordiniert und so effizient und sparsam wie JDÖg
lich verwaltet werden, und insbesondere die Spar-, Fmanz
und Effizienzsteigerungsmaßnabmen, die im Laufe der 
wiederanfgenommenen achtundvierzigsten Tagung gebilligt 
werden solIen, im Einklang mit den einschlägigen Maudaten 
des Sicherheitsrats in vollem Umfang durchzuführen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten 
Beiträge fiIr die Beohachtermission noch nicht gezahlt haben, 
naclulrllcklich auf, diese umgehend und volIständig zu ent
richten; 

8. stellt fest, daß sie erwartet, daß das Sekretariat 
entsprechende Regelungen treffen wird, um sicherzustellen, 




